
§
 Unsere Serie wasserrechtlicher Artikel fortführend, bringen wir

heute den Abdruck eines weiteren Vortrages, der bei der Fortbil
dungstagung über das Österreichische Wasserrecht im November 
1983 in St. Pölten gehalten wurde.

W. S ta lzer

Aufgaben und Schwierigkeiten des Sachverständigen für Gewäs
serschutz in der Amtspraxis und im wasserrechtlichen Verfahren

Aufgaben- und Tätigkeitsbereich im Rah
men des amtswegigen Gewässerschutzes 
können zunächst in zw e i große Teilab
schnitte  getrennt werden. Der erste Teilab
schnitt umfaßt die S achverständigentätig 
ke it be i den w asserrechtlichen Verfahren, 
der zweite die G ew ässerau fs ich t und damit 
die ständige Kontrolle der G e w äs se r und 
die Erhebung und Verarbeitung von Daten
material. Aus dieser letztgenannten Kon- 
trolltätigkeit selbst hat wiederum ein Rück
fluß zur Wasserrechtsbehörde und den ge
gebenenfalls erforderlichen behördlichen 
Veranlassungen zu erfolgen. Rückfluß des
halb, weil die behördlichen Veranlassungen 
auf den Stellungnahmen und Gutachten 
des Sachverständigen aufbauen.
Zunächst aber darf auf den ersten Teil
bereich, die Sachverständigentätigkeit, 
näher eingegangen werden. Im Rahmen die
ses Seminars wurde verdeutlicht, daß zahl
reiche Vorhaben bzw. Maßnahmen aus dem 
Gesamtbereich der Wasserwirtschaft einer 
wasserrechtlichen Bewilligung oder einer 
Veranlassung der Wasserrechtsbehörde be
dürfen. Soweit hiebei nicht ausschließlich 
rechtliche Problemstellungen gegeben sind, 
gründet die Wasserrechtsbehörde ihre Ent
scheidung auf Sachverständigengutachten. 
Je nach Problemstellung wird die Behörde 
verschiedene Sachverständige zuziehen. 
Beispielhaft dürfen hier die Bereiche des 
Wasserbaues, der Wasserwirtschaft, des 
Gewässerschutzes, der Geologie und Hy
drogeologie, des Sanitätswesens etc. auf
geführt werden.
Die Aufgaben des Sachverständigen im 
wasserrechtlichen Verfahren umfassen hie
bei im allgemeinen: 

die Prüfung der Unterlagen; 
die Darstellung des Sachverhaltes;

die Abgabe von Stellungnahmen zum 
Vorbringen von Parteien; 
die Erstellung von Gutachten; 
gegebenenfalls die Festlegung von 
Bedingungen.

In Entsprechung des Wasserrechtsgesetzes 
ist bei zu bewilligenden Wasserbenutzungs
rechten das Maß und die Art der Wassernut
zung so zu bestimmen, daß öffentliche 
Interessen nicht beeinträchtigt und be
stehende Rechte nicht verletzt werden. Ein 
wesentliches Moment in der Beurteilung 
stellen daher die öffentlichen Interessen 
dar. Gemäß § 105 WRG. 1959 i.d.g.F. um
fassen die öffentlichen Interessen u. a.:
a) Interessen der Landesverteidigung, der 

öffentlichen Sicherheit und der Gesund
heit;

b) die Vorsorge bezüglich erheblicher Be
einträchtigungen des Hochwasserablau
fes, des Ablaufes des Eises oder eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Schiff
oder Floßfahrt;

c) die Vorsorge bezüglich bestehender oder 
in Aussicht genommener Regulierungen 
von Gewässern;

d) die Vorsorge bezüglich eines schäd
lichen Einflusses auf den Lauf, die Höhe, 
das Gefälle oder die Ufer der natürlichen 
Gewässer;

e) die Vorsorge bezüglich einer nachteili
gen Beeinflussung der Wasserbeschaf
fenheit;

f) die Vorsorge bezüglich einer wesent
lichen Behinderung des Gemeingebrau
ches, einer Gefährdung der notwendigen 
Wasserversorgung, der Landeskultur 
oder einer wesentlichen Beeinträchti
gung oder Gefährdung eines Denkmales 
von geschichtlicher, künstlerischer oder 
kultureller Bedeutung oder eines Natur-
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denkmales, der ästhetischen Wirkung 
eines Ortsbildes oder der Naturschön
heit;

h) die Vorsorge bezüglich einer möglichen 
Verschwendung des Wassers u.a. mehr. 

In den vorgenannten Fällen, die im § 105 
beispielhaft aufgeführt sind, kann im öffent
lichen Interesse eine wasserrechtliche Be
willigung als unzulässig angesehen oder 
nur unter entsprechenden Bedingungen be
willigt werden.
Der Sachverständige hat daher Auswirkun
gen oder Beeinträchtigungen auf das 
öffentliche Interesse oder bestehende 
Rechte Dritter aufzuzeigen und gegebenen
falls Bedingungen zur Wahrung der vorge
nannten Interessen festzulegen. Neben dem 
reinen Sachverständnis muß daher der Wis
sensstand über die örtlichen und regionalen 
wassermengenwirtschaftlichen und was
sergütewirtschaftlichen Verhältnisse ge
geben sein. Diese Kenntnisse können durch 
entsprechende Unterlagen aus
-  dem Wasserbuch
-  den Veröffentlichungen des Wasserwirt

schaftskatasters
-  den Angaben des wasserwirtschaftli

chen Planungsorganes
-  der Datensammlung und Verarbeitung 

bei der Gewässeraufsicht
erweitert bzw. vertieft werden.
Im normalen wasserrechtlichen Bewilli
gungsverfahren steht auch daher dem 
Sachverständigen durch die Verhandlungs
ausschreibung ein gewisser Vorbereitungs
zeitraum zur Verfügung. In einer Reihe von 
Fällen wird der Sachverständige aber 
wegen G efahr im Verzug unvorbereitet mit 
diversen Problemen konfrontiert. Durch ent
sprechende Maßnahmen, die der Sachver
ständige vorzuschlagen hat, ist die Gefahr 
zu bannen, ohne zunächst Ergebnisse zeit
aufwendiger Erhebungen und Beweisauf
nahmen abwarten zu können. Derartige 
Fälle betreffen vielfach Gewässerverunrei
nigungen durch Unfälle wie z.B. Mineralöl
unfälle etc. Auch wenn in diesen Fällen an 
Hand von Alarmplänen etc. die Vorgangs
weise in Richtlinien erfaßt ist, müssen im 
konkreten Einzelfall die erforderlichen Maß
nahmen ad hoc festgelegt werden.
Ein weiteres Aufgabengebiet ergibt sich bei 
den verschiedensten Beweissicherungen. 
Dies betrifft sowohl die vorgenannten un
vorhersehbaren Einwirkungen, zu denen 
auch die diversesten Fischsterben zählen, 
deren Ausmaß und Wirkungsbereich erfaßt 
werden muß, als auch geplante Eingriffe

bzw. Vorhaben, wo vor deren Errichtung und 
Durchführung der Status quo festgehalten 
werden soll. Der Aufgabenbereich geht da
mit vom reinen Sachverständigendienst im 
Zuge der Wasserrechtsverfahren auf die 
Grundlagen- und Datenermittlung und die 
Aufgaben des Gewässerschutzes und der 
Gewässeraufsicht über.
Dieser Übergang zum eingangs erwähnten 
zweiten Aufgabengebiet und zu den Anlie
gen des Gewässerschutzes ist im Wasser
rechtsgesetz vor allem durch zwei Ab
schnitte dargelegt. Es betrifft dies zunächst 
den Abschnitt III über die Reinhaltung und 
den Schutz der Gewässer mit den normati
ven Regelungen. Im Abschnitt X »Aufsicht 
über Gewässer und Wasseranlagen« da
gegen wird die Überwachung und dement
sprechend auch die laufende Kontrolle be
handelt. In Entsprechung dieses Abschnit
tes X hat jedes Land eine Gewässeraufsicht 
einzurichten. Die Aufgaben der Gewässer
aufsicht sind im Wasserrechtsgesetz klar 
vorgegeben und umfassen neben den ge
wässerpolizeilichen Tätigkeiten (Kontrolle 
der Einhaltung der Rechtsvorschriften und 
Vorschreibungen) vor allem die Aufgaben 
der Gewässerzustands- und Gewässergüte
aufsicht sowie die Anliegen des Grundwas
serschutzes. Hiebei erfordert vor allem die 
Gewässergüteaufsicht eine Spezialisierung 
des Sachverständigen auf dem Gebiet der 
Biologie und Chemie. Die periodisch erfor
derliche Erhebung der Gewässergüte er
folgt durch hydrochemische, physikalische 
und biologische Untersuchungen. Diese Er
kenntnisse über den qualitativen Zustand 
der Gewässer bilden die Grundlagen für die 
Beurteilung der Fragen der Gewässernut
zung, ihrer Möglichkeiten und Auswirkun
gen, aber auch Grundlagen über Fragen der 
ökologischen Funktion der Gewässer sowie 
deren Erhaltung oder Beeinträchtigung. In 
diesen Bereich fällt aber auch die laufende 
und regelmäßige Überwachung der Abwas
serreinigungsanlagen. Erst durch eine regel
mäßige Kontrolle der in die Gewässer ab
gegebenen gereinigten Abwässer können 
die Auswirkungen relevant quantifiziert wer
den. Darüber hinaus wird durch eine der
artige Kontrolle in Verbindung mit einer Be
ratung eine optimale Motivation der Klär
anlagenbetreiber für den Gewässerschutz 
und für die Reinhaltung unserer Gewässer 
erreicht.
Neben der normalen Kontroll- und Auf
sichtstätigkeit ist durch den § 135 WRG. 
1959 die Möglichkeit einer periodischen Ge
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w ässerbeschau  gegeben. Durch derartige 
Gewässerbeschauen sollen Im Zusammen
wirken der berührten Dienststellen und der 
Interessenten eine Ordnung am Gewässer 
hergestellt bzw. gesichert werden. Im Rah
men der Erfahrungen bei derartigen Gewäs
serbeschauen darf auf die Schwierigkeiten 
des Sachverständigen für Gewässerschutz 
übergegangen werden.
Über Anregung der Gewässeraufsicht wurde 
eine derartige Beschau im Einzugsgebiet 
der Wulka, dem Hauptzubringer zum Neu
siedler See, und ihrer Nebenbäche im Jahre 
1982 durchgeführt. Im Zuge dieser Detail
aufnahme der Fließgewässer konnten vor 
allem zwei Problemkreise festgestellt wer
den. Problemkreis eins umfaßt die laufen
den Erhaltungsmaßnahmen am Fluß- bzw. 
Bachlauf selbst, die einer gesicherten Ab
fuhr der Wässer dienen. Hier mußte fest
gestellt werden, daß vielfach die Verpflich
tungen zur Erhaltung des Gewässers bzw. 
dessen Ufers nicht wahrgenommen werden. 
Verklausungen und Ufereinbrüche sowie 
die mangelnde Pflege des Bachprofiles 
selbst bilden potentielle Gefährdungsmög
lichkeiten bei Hochwasserereignissen. Ge
rade im Jahre 1982 wurde durch die ver- 
schiedentlichen Hochwasserereignisse 
deutlich, daß bei einer Vernachlässigung 
der ständigen Bachpflege die gegebenen
falls eintretenden Hochwässer enorme 
Schäden verursachen. § 47 des Wasser
rechtsgesetzes gibt zwar der Wasserrechts
behörde die Möglichkeit, den Eigentümern 
der Ufergrundstücke eine Pflege der Ufer 
aufzutragen, in der Praxis wird hievon je
doch auch aus rechtlichen Problemstellun
gen kaum bzw. gar nicht Gebrauch ge
macht.
Problemkreis zwei ergibt sich aus den ge
wässergüterelevanten Beeinträchtigungen. 
Neben den verbotenen direkten Abwasser
einleitungen sind hier vor allem zahlreiche 
Ablagerungen von Abfällen im Flußbett und 
im Uferbereich selbst zu nennen. Beispiel
haft sei angeführt, daß bei größeren Hoch
wasserereignissen diese Ablagerungen von 
der Hochwasserwelle mitgenommen wer
den und zufolge ihres vielfach hohen organi
schen Gehaltes zu massiven Sauerstoffzeh
rungen führen. Wiederholt konnte so fest
gestellt werden, daß vor allem Hochwasser
ereignisse nach längeren Trockenperioden 
zu äußerst kritischen Gewässergütezustän
den führen. Fischsterben zufolge von Sauer
stoffmangel konnten mehrfach beobachtet 
werden.

Als Ausfluß dieser Erkenntnisse wurde zu
nächst eine Aufklärung der Bevölkerung 
hinsichtlich des ordnungsgemäßen Verhal
tens am Gewässer mit Hilfe der Bezirks
hauptmannschaften und Gemeinden durch
geführt. Gleichzeitig wurden die einzelnen 
Verursacher aufgefordert, die beanstande
ten Mängel zu beheben.
Um einen Einblick in den daraus resultieren
den Verwaltungsaufwand zu geben, darf er
wähnt werden, daß alleine in einem Verwal
tungsbezirk bei einer Gewässerstrecke von 
rund 40 km annähernd 700 Akte aus der Ge
wässerbeschau resultieren. Neben dem rei
nen Verwaltungsaufwand ist aber auch der 
zwangsläufig folgende Kontrollaufwand zu 
berücksichtigen. Aus diesen Darstellungen 
mag ersichtlich werden, warum in Öster
reich eine Gewässerbeschau gemäß § 135 
so selten durchgeführt wird. Ebenso muß 
aber festgehalten werden, daß gerade die
ses Instrumentarium eine wirksame Hand
habe für den aktiven Gewässerschutz dar
stellt. Hiebei zeigt sich, daß vor allem zu
folge der mangelnden Aufklärung der Bevöl
kerung und des daraus resultierenden feh
lenden Verständnisses ein unbeabsichtig
tes Fehlverhalten gegenüber dem Gewässer 
vorliegt. Gerade hierin liegen aber für den 
Sachverständigen für Gewässerschutz im 
Regelfall die größten Schwierigkeiten. Über 
derartige Fehlverhalten aus Unverständnis 
sollen nachfolgend einige Beispiele aufge
führt werden:
-  Abkehr von Stauhaltungen
-  Entleerung von Fischteichen
-  Fehlbetrieb bei Fischteichen
-  Ungeziefer- und Unkrautbekämpfung
-  Ablagerung im Hochwasserabflußbereich 

usw.
Schwierigkeiten sind aber auch überall dort 
gegeben, wo Gewässerbelastungen beste
hen, die auf unbewilligte Einwirkungen zu
rückzuführen sind. Neben den rein gewäs
sergütemäßigen Kriterien und den Anliegen 
des Gewässerschutzes kommen hier viel
fach wirtschaftliche und politische Über
legungen hinzu, so daß Sanierungen und 
Verbesserungen im allgemeinen nur sehr 
zeitverzögert zu erwarten sind. Aber auch 
bei eingeräumten Wasserbenutzungsrech
ten, bei denen die zur Reinhaltung getroffe
nen Vorkehrungen nicht mehr ausreichen, 
bestehen erhebliche Schwierigkeiten bei 
der Durchsetzung der erforderlichen Anpas
sungsmaßnahmen. Die Schwierigkeiten lie
gen vor allem auch in der Einschränkung
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bezüglich des zumutbaren Umfanges. Im 
Regelfall wird jeder Wasserbenutzungsbe
rechtigte auf diesen Passus hinwelsen und 
im Hinblick auf die wirtschaftlichen Verhält
nisse die Zumutbarkeit bestreiten.
Zuletzt darf aber auch auf die Schwierigkei
ten hingewiesen werden, die dem Sachver
ständigen bei vielfach nicht ausreichenden 
Unterlagen für die Beurteilung des Sachver
haltes erwachsen.
Abschließend darf nochmals besonders 
zum Ausdruck gebracht werden, daß vor 
allem dort vermehrt Schwierigkeiten zu er

warten sind, wo seitens der Betroffenen das 
Verständnis für die Reinhaltung und den 
Schutz der Gewässer nicht im entsprechen
den Maße gegeben ist. Ziel der am Gewäs
serschutz Interessierten müßte daher vor 
allem eine entsprechende Aufklärung und 
Öffentlichkeitsarbeit sein.

Anschrift des Verfassers: 
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. W. Stalzer 
Gewässeraufsicht Burgenland 
7041 Wulkaprodersdorf

Franz Lugm ayr

Regulierung von Fließgewässern 
Vorschläge über fischereifreundliche Einbauten

Im vergangenen Jahrzehnt wurde viel über 
die Regulierung von Fischwässern ge
schrieben. Mißlungene Verbauungen wur
den nicht selten von den Massenmedien 
aufgegriffen und berechtigt kritisiert. Dies, 
obwohl seit geraumer Zeit durch einen mini
steriellen Erlaß an und für sich die Zusam
menarbeit zwischen Wasserbauern und Ver
tretern des Naturschutzes und der Fischerei 
sichergestellt ist. So gesehen, mag es viel
leicht für denjenigen, der mit der Materie 
weniger vertraut ist, unverständlich sein, 
daß es immer wieder zu neuerlichen Exzes
sen an der Natur, im besonderen am Ge
wässerregime kommt.
Die Erfahrung hat gezeigt und es ist eine 
Tatsache, daß in der sicherlich oft berech
tigten Kritik kanalartiger steriler Verbauun
gen von Gewässern fischereilich günstige, 
also gelungene naturnahe und fischerei
freundliche Ausführungen untergehen. Die
ser Umstand wird zum Anlaß genommen, 
anhand von zwei Beispielen nicht nur die 
Bereitschaft der Projektanten zur Zusam
menarbeit, sondern auch über den Erfolg 
von erarbeiteten Verbauungstypen zu be
richten. Einleitend muß natürlich die Fest
stellung getroffen werden, daß die folgen
den als fischereifreundlich zu bezeichnen
den Maßnahmen nicht generell für jedes 
Fischwasser Anwendung finden können, 
sondern diese vielmehr für kleinere Fisch

wässer erprobt wurden, was allerdings nicht 
ausschließt, daß sie vom Prinzip, besonders 
was die folgenden Ausführungen in Punkt 1 
anbelangt, auch für größere Gewässer zu 
empfehlen sind. Daß diverse Eingriffe in ein 
Fischwasser auch nachträglich noch sa
niert werden können, wird in Punkt 2 aufge
zeigt. Für beide Fälle ist es eine Grundvor
aussetzung, daß zwischen verantwort
lichem Wasserbauer und Vertreter der 
Fischerei eng zusammengearbeitet wird 
und weiters derjenige Personenkreis, der 
mehr oder minder letztlich verantwortlich 
ist, wie ein Uferwurf, wie ein Stein im Ge
wässer zu liegen kommt, entsprechend in
struiert wird. Als sehr vorteilhaft hat sich 
hier eine Bereisung mit den zuständigen 
Baupolieren und Baggerfahrern erwiesen, 
wo diesen diverse positive und negative Bei
spiele in der Natur gezeigt wurden. Der aus 
fischereilicher Sicht zu stellenden Grund
satzforderung »weitgehende Herstellung 
des usprünglichen Zustandes« wurde bei 
dieser Vorgangsweise am ehesten entspro
chen. Aber nun zu den erwähnten Beispiels
fällen:

1. Regulierung des Holzösterseebaches
Allgemeines: Der Holzösterseebach (Gde. 
Fränking, Bez. Braunau, OÖ.) hat seinen Ur
sprung beim Seeausfluß und mündet nach 
ca. 3,5 km in die Moosache. Im Zuge der Re-
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